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§ 710 Zuchtprogramm für die Rasse Paso Pferd 

§710a Ursprung 
Die Zucht von Paso Pferden in Deutschland wird in den der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung (FN) angeschlossenen Züchtervereinigungen in eigenständigen Teilpopulationen be-
trieben. Die unten aufgeführten deutschen Züchtervereinigungen führen im Sinne der Vorga-
ben der EU und des deutschen Tierzuchtrechts gemeinsam das Zuchtbuch über den Ur-
sprung der Rasse Paso Pferd; die in diesem Zuchtprogramm festgelegten Besonderen Be-
stimmungen sind gemeinsame, verbindliche Anforderungen für die der Deutschen Reiterli-
chen Vereinigung angeschlossenen Züchtervereinigungen. Die gemeinsame Führung des 
Ursprungzuchtbuches für die Rasse des Paso Pferdes wurde von den folgenden Züchterver-
einigungen am 2. Mai 2005 schriftlich vereinbart (letzte Aktualisierung am 2. Mai 2016): 
Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V. (Rechtsnachfolge der Verbände Pferdezucht-
verband Berlin-Brandenburg e.V. und Pferdezuchtverband Sachsen-Anhalt e.V.) 
Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V. 
Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. (Rechtsnachfolge der Verbände Pferdezucht-
verband Sachsen e.V. und Verband Thüringer Pferdezüchter e.V.) 
Westfälisches Pferdestammbuch e.V. 
Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. 
Bayerischer Zuchtverband für Kleinpferde und Spezialpferderassen e.V. 
Verband der Pony- und Pferdezüchter Hessen e.V. 
Pferdestammbuch Weser-Ems e.V. 
Zuchtverband für deutsche Pferde e.V. 
 

§ 710b Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale 
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen) 
 

Für die Zucht des Paso Pferdes in Deutschland gilt folgendes Zuchtziel: 
 

Rasse     Paso Pferd  
 

Herkunft  Deutschland mit ursprünglicher Basis in Lateinamerika  
(Argentinien, Costa Rica, Ecuador, Kuba, Panama,. Ko-
lumbien, Puerto Rico, Venezuela u.a) 

 

Größe     ca. 140 - 160 cm 
 

Farben   alle, auch Schecken 
 

Gebäude 
  Kopf trocken, gerades bis leicht konvexes Profil; große Au-

gen; mittlere bis lange Ohren; flache breite Stirn 
  Hals hoch angesetzt mit konvexer Ober- und gerader Unterli-

nie; lange dichte Mähne 
  Körper gut Proportioniert; lange Schulter mit ausgeprägtem Wi-

derrist; starke leicht abfallende Kruppe; tiefer Schweif-
ansatz 

  Fundament gut bemuskelte, trockene Beine; harte Hufe; wenig Kö-
tenbehang 

  

Bewegungsablauf  Viergänger, alle Gangarten fördernd, energisch und 
taktklar; Termino oft angedeutet, aber nicht angestrebt.  

 

Einsatzmöglichkeiten  Wanderreiten, Freizeit- und Geländereiten, Gangpfer-
dewettbewerbe 

 

Besondere Merkmale  freundliches, kooperatives Wesen; aufmerksame Reak-
tionsbereitschaft; Nervenstärke und „Brio“ 
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§ 710c Zuchtmethode 
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen) 
 

Das Zuchtbuch des Paso Pferdes ist offen. Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode 
der Reinzucht. Das Zuchtbuch ist offen für Pferde der zugelassenen Veredlerrassen, deren 
Einbeziehung zur Erreichung des Zuchtzieles förderlich ist. Paso Pferde sind Anpaarungs-
produkte von Paso Pferden, von Paso Pferderassen untereinander oder Nachkommen von 
eingetragenen Zuchttieren der zugelassenen Veredlerrassen (siehe Anpaarungsgitter), so-
fern diese Zuchttiere in das Zuchtbuch des Paso Pferdes eingetragen sind. Die für die Rasse 
des Paso Pferdes zugelassenen Veredler (Stuten bzw. Hengste) erhalten einen entspre-
chenden Vermerk in der Zuchtbescheinigung 
 

Folgende Rassen und Anpaarungen sind zugelassen:  
 

Zugelassene Rassen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1) Paso Fino  X X X X X X X  X X X 
2) Paso Peruano X  X X X X X X  X X X 
3) Paso Criollo (Ä) X X X X X X X X  X X X 
4) Caballo Trocha Pura Colombiana (Ä) X X X X X X X X  X X X 
5) Caballo Colombiano Trote y Galope(Ä) X X X X X X X X X X X X 
6) Mangalarga Marchador X X X X X  X X  X X X 
7) Campolina (Ä) X X X X X X X X  X X X 
8) Criollo  X X X X X X X  X X X X 
9) Paso Iberoamericano (Ä)     X   X  X X X 
10) Paso Pferd (Ä) X X X X X X X X X X X X 
11) Berberpferd X X X X X X X X X X  X 
12) Marismeno X X X X X X X X X X X  
 

Wobei (Ä) für Äquirasse steht. 
Männliche Veredler sind nur dann zugelassen, wenn sie die Anforderungen des Hengstbu-
ches I erfüllen; Stuten sind nur dann zugelassen, wenn sie die Anforderungen des Stutbu-
ches I oder II erfüllen. 

§ 710d Unterteilung der Zuchtbücher 
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen) 
 

Das Zuchtbuch für Hengste besteht aus der Hauptabteilung und der Besonderen Abteilung. 
 

Die Hauptabteilung des Zuchtbuches für Hengste wird unterteilt in die Abschnitte 
• Hengstbuch I  
• Hengstbuch II 
• Anhang 
 

Die Besondere Abteilung des Zuchtbuches für Hengste ist das 
• Vorbuch.  
 

Das Zuchtbuch für Stuten besteht aus der Hauptabteilung und der Besonderen Abteilung. 
 

Die Hauptabteilung des Zuchtbuches für Stuten wird unterteilt in die Abschnitte 
• Stutbuch I  
• Stutbuch II 
• Anhang 
 

Die Besondere Abteilung des Zuchtbuches für Stuten ist das 
• Vorbuch.  

§ 710e Eintragungsbestimmungen in die Zuchtbücher 
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen) 
 

Für die Eintragung in die Zuchtbücher werden nachfolgende Merkmale der äußeren Erschei-
nung unter besonderer Berücksichtigung des Bewegungsablaufes bewertet. 
 

Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach folgendem Notensystem und erfolgt in ganzen 
und/oder halben Noten: 
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10 = ausgezeichnet  5 = genügend 
 9 = sehr gut   4 = mangelhaft 
 8 = gut    3 = ziemlich schlecht 
 7 = ziemlich gut   2 = schlecht  
 6 = befriedigend   1 = sehr schlecht 
 

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtpferd im Hinblick auf die Verbesse-
rung der Reiteigenschaften der Population. 
 

Eintragungsmerkmale: 
1.  Typ (Rasse -und Geschlechtstyp) 
2.  Körperbau 
3.  Korrektheit des Ganges 
4. Schritt 
5. Trab, Tölt oder Trocha, Marcha, etc. 
6. Galopp (bei Stuten  sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst) 
7.  Gesamteindruck (im Hinblick auf die Eignung als Gangpferd) 

 

Die Gesamtnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der erfassten Eintragungs-
merkmale. 
 

Es werden Hengste und Stuten nur dann in das Zuchtbuch eingetragen, wenn sie identifiziert 
sind, ihre Abstammung nach den Regeln des Zuchtbuches festgestellt wurde und sie die 
nachfolgend aufgeführten Eintragungsbedingungen erfüllen. Ein Tier aus einem anderen 
Zuchtbuch der Rasse muss in den Abschnitt des Zuchtbuches eingetragen werden, dessen 
Kriterien es entspricht.  
 
 

(1) Zuchtbuch für Hengste 
(1.1) Hengstbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Eingetragen werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste,  
• deren Väter und Väter der Mütter und mütterlicherseits der Großmütter in der Haupt-

abteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung entsprechenden Abteilung 
(außer Anhang) eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse einer Züchtervereini-
gung eingetragen sind 

• deren Mütter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung 
entsprechenden Abteilung (außer Anhang) eines Zuchtbuches der (zugelassenen) 
Rasse einer Züchtervereinigung eingetragen sind, 

• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
• die auf einer Sammelveranstaltung einer Züchtervereinigung nach § 9 ZBO im Rah-

men der Bewertung der Eintragungsmerkmale mindestens eine Durchschnittsbewer-
tung von 7,0 erhalten haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungsmerkmal 
unterschritten wurde, 

• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung die Anforderungen an die Zucht-
tauglichkeit und Gesundheit erfüllen sowie keine zuchttauglichkeits- und gesundheits-
beeinträchtigenden Merkmale gem. ZBO Abschnitt D Anlage 4 aufweisen, 

• die bei der Hengstleistungsprüfung Reiten im Feld gemäß § 710g (1) eine gewichtete 
Endnote von 6,5 und besser erzielt haben, wobei keiner der Merkmalsblöcke unter 5,0 
liegen darf oder 
die vorgeschriebenen Erfolge in Turniersportprüfungen gemäß § 710g (2) erreicht ha-
ben. 
 

Hengste der zugelassenen Rassen erfüllen die HLP-Anforderungen für die Rasse Pa-
so Pferd auch mit einer erfolgreich abgelegten HLP für die eigene Rasse. 

 

Hengste, die noch keine Eigenleistungsprüfung abgelegt haben, können unter der Bedin-
gung eingetragen werden, dass sie die Prüfung bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres 
ablegen. Die Züchtervereinigung kann diese Frist im Einzelfall aufgrund besonderer Um-
stände um höchstens 15 Monate verlängern. Hengste, die die Eigenleistung zu einem 
späteren Zeitpunkt ablegen, können wieder eingetragen werden. 
 

Hengste mit nicht dem Hengstbuch I entsprechenden Leistungsinformationen des Vaters 
erfüllen die Anforderungen zur Eintragung ins Hengstbuch I nur dann, wenn sie in einer 
Hengstleistungsprüfung Reiten im Feld gem. § 710g (1) eine gewichtete Endnote von 7,5 
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und besser erzielt haben, wobei keiner der Merkmalsblöcke unter 6,0 liegen darf oder 
wenn sie die vorgeschriebenen Erfolge in Turniersportprüfungen gemäß § 710g (2) 
nachweisen. 
Hengste, die die Eigenleistungsprüfung gemäß § 710g (1) mit einer gewichteten Endnote 
von 7,5 und besser erzielt haben oder gemäß § 710g (2) die vorgeschriebenen Erfolge in 
Turniersportprüfungen aufweisen können, erhalten den Titel „Leistungshengst“.  
 

 (1.2) Hengstbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Auf Antrag werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste eingetragen,  
• deren Väter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung ent-

sprechenden Abteilung (außer Anhang) eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse 
eingetragen sind, 

• deren Mütter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung 
entsprechenden Abteilung (außer Anhang) eines Zuchtbuches der (zugelassenen) 
Rasse eingetragen sind,  

• deren Identität überprüft wurde, 
• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung die Anforderungen an die Zucht-

tauglichkeit und Gesundheit erfüllen sowie keine zuchttauglichkeits- und gesundheits-
beeinträchtigenden Merkmale gem. ZBO Abschnitt D Anlage 4 aufweisen. 

 

Darüber hinaus können Nachkommen von im Vorbuch eingetragenen Zuchtpferden ein-
getragen werden,  
• wenn die Vorbuch-Vorfahren über vier Generationen mit Zuchtpferden aus der 

Hauptabteilung (außer Anhang) angepaart wurden, 
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
• die auf einer Sammelveranstaltung einer Züchtervereinigung gem. § 9 ZBO im Rah-

men der Bewertung der Eintragungsmerkmale mindestens die Gesamtnote 6,0 erhal-
ten haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungsmerkmal unterschritten wur-
de, 

• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung die Anforderungen an die Zucht-
tauglichkeit und Gesundheit erfüllen sowie keine zuchttauglichkeits- und gesundheits-
beeinträchtigenden Merkmale gem. ZBO Abschnitt D Anlage 4 aufweisen. 
 

Darüber hinaus können Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden ein-
getragen werden,  
• wenn die Anhang-Vorfahren über zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der 

Hauptabteilung (außer Anhang) angepaart wurden, 
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
• die auf einer Sammelveranstaltung einer Züchtervereinigung gem. § 9 ZBO im Rah-

men der Bewertung der Eintragungsmerkmale mindestens die Gesamtnote 6,0 erhal-
ten haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungsmerkmal unterschritten wur-
de, 

• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung die Anforderungen an die Zucht-
tauglichkeit und Gesundheit erfüllen sowie keine zuchttauglichkeits- und gesundheits-
beeinträchtigenden Merkmale gem. ZBO Abschnitt D Anlage 4 aufweisen. 

 

(1.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Auf Antrag werden alle Hengste eingetragen,  
• deren Eltern in der Hauptabteilung oder einer der Hauptabteilung entsprechenden Ab-

teilung eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse eingetragen sind,  
• die nicht die Eintragungsvoraussetzungen für das Hengstbuch I und II erfüllen. 
 

(1.4) Vorbuch (Besondere Abteilung des Zuchtbuches) 
Es können Hengste frühestens im 3. Lebensjahr eingetragen werden,   
• die nicht in einen der vorstehenden Abschnitte des Zuchtbuches für Hengste einge-

tragen werden können, aber dem Zuchtziel des Paso Pferdes entsprechen 
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
• die auf einer Sammelveranstaltung einer Züchtervereinigung gem. § 9 ZBO im Rah-

men der Bewertung der Eintragungsmerkmale mindestens die Gesamtnote 6,0 erhal-
ten haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungsmerkmal unterschritten wur-
de, 
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• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung die Anforderungen an die Zucht-
tauglichkeit und Gesundheit erfüllen sowie keine zuchttauglichkeits- und gesundheits-
beeinträchtigenden Merkmale gem. ZBO Abschnitt D Anlage 4 aufweisen. 

 

 

(2) Zuchtbuch für Stuten 
(2.1) Stutbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind, 
• deren Väter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung ent-

sprechenden Abteilung (außer Anhang) eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse 
eingetragen sind, 

• deren Mütter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung 
entsprechenden Abteilung (außer Anhang) eines Zuchtbuches der (zugelassenen) 
Rasse eingetragen sind,  

• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gem. § 9 ZBO mindestens eine 

Durchschnittsbewertung von 6,0 erreichen, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintra-
gungsmerkmal unterschritten wurde, 

• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß ZBO Abschnitt D, Anlage 
4 aufweisen. 

 

Stuten, die die Eigenleistungsprüfung gemäß § 710g (1) mit einer gewichteten Endnote 
von 7,5 und besser erzielt haben oder gemäß § 710g (2) die vorgeschriebenen Erfolge in 
Turniersportprüfungen aufweisen können, erhalten den Titel „Leistungsstute“.  

 

(2.2) Stutbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind, 
• deren Väter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung ent-

sprechenden Abteilung (außer Anhang) eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse 
eingetragen sind, 

• deren Mütter im Zuchtbuch der (zugelassenen) Rasse eingetragen sind, 
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß ZBO Abschnitt D, Anlage 

4 aufweisen. 
 

Darüber hinaus können Nachkommen von im Vorbuch eingetragenen Zuchtpferden ein-
getragen werden,  
• wenn die Vorbuch-Vorfahren über zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der 

Hauptabteilung (außer Anhang) angepaart wurden, 
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gem. § 9 ZBO mindestens eine Ge-

samtnote von 6,0 erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungs-
merkmal unterschritten wurde, 

• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß ZBO Abschnitt D, Anlage 
4 aufweisen. 

 

Darüber hinaus können Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden ein-
getragen werden,  
• wenn die Anhang-Vorfahren über zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der 

Hauptabteilung (außer Anhang) angepaart wurden, 
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gem. § 9 ZBO mindestens eine Ge-

samtnote von 6,0 erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungs-
merkmal unterschritten wurde, 

• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß ZBO Abschnitt D, Anlage 
4 aufweisen. 

 

(2.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, 
• deren Eltern in der Hauptabteilung oder einer der Hauptabteilung entsprechenden Ab-

teilung eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse eingetragen sind,  
• die nicht die Eintragungsvoraussetzungen für das Stutbuch I und II erfüllen. 
•  
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(2.4) Vorbuch (Besondere Abteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind, 
• die nicht in einen der vorstehenden Abschnitte des Zuchtbuches für Stuten eingetra-

gen werden können, aber dem Zuchtziel des Paso Pferdes entsprechen 
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gem. § 9 ZBO mindestens eine Ge-

samtnote von 5,0 erreichen, 
• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß ZBO Abschnitt D, Anlage 

4 aufweisen. 
 
§ 710f Ausstellung von Zuchtbescheinigungen 
 

Für jedes Pferd, bei dem der Vater in das Hengstbuch I und die Mutter in einem der Ab-
schnitte der Hauptabteilung (außer Anhang) der Züchtervereinigung eingetragen sind, wird 
eine Zuchtbescheinigung gemäß § 12 ZBO als Abstammungsnachweis ausgestellt.  
 

Für jedes Pferd, bei dem der Vater in das Hengstbuch I und die Mutter in der Besonderen 
Abteilung der Züchtervereinigung eingetragen sind, wird eine Zuchtbescheinigung gemäß § 
12 ZBO als Abstammungsnachweis ausgestellt.  
 

Für alle anderen Pferde wird eine Zuchtbescheinigung gemäß § 12 ZBO als Geburtsbe-
scheinigung ausgestellt. 
 

 

§ 710g Leistungsprüfungen 
Die Prüfungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Reitsports durchgeführt. 
Sie sind Leistungsprüfungen im Sinne Tierzuchtgesetz und können als Feld- oder Tur-
niersportprüfung durchgeführt werden. 
 

(1) Feldprüfung 
Die Leistungsprüfungen werden gemäß der LP-Richtlinien für Leistungsprüfungen 
(www.pferd-leistungspruefung.de) von Hengsten, Stuten und Wallachen aller Pony-, Klein-
pferde- und sonstigen Rassen der Zuchtverbandsordnung (ZVO) durchgeführt.  
 

Für die Leistungsprüfungen gelten verbindlich die Besonderen Bestimmungen für Stations-, 
Kurz- und Feldprüfungen der LP-Richtlinien für Leistungsprüfungen von Hengsten, Stuten 
und Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen. 
 

Für Pferde der Rasse Paso Pferd sowie für Pferde der zugelassenen Rassen werden fol-
gende Leistungsprüfungen der LP-Richtlinie in der jeweils gültigen Fassung anerkannt: 

• Prüfung EVIII - Feldprüfung in Anlehnung an die Prüfungsrichtlinien Paso Pferd Ver-
band (PV), Internationalen Gangpferdevereinigung (IGV), Paso Peruano Europa 
(PPE) und Paso Fino Association Europe (PFAE). 

 

Hauptabteilung Besondere               
Abteilung  . Mutter 

 
Vater Stutbuch I Stutbuch II Anhang 

Vorbuch   
(Stuten) 

Hengst-
buch I 

Abstammungs-
nachweis 

Abstammungs-
nachweis 

Geburts-
bescheinigung 

Abstammungs-
nachweis 

Hengst-
buch II 

Geburts-
bescheinigung 

Geburts-
bescheinigung 

Geburts-
bescheinigung 

Geburts-
bescheinigung 

Haupt-
Abteilung 

Anhang Geburts-
bescheinigung 

Geburts-
bescheinigung 

Geburts-
bescheinigung 

Geburts-
bescheinigung 

Besondere 
Abteilung 

Vorbuch 
(Hengste) 

Geburts-
bescheinigung 

Geburts-
bescheinigung 

Geburts-
bescheinigung 

Geburts-
bescheinigung 
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(2) Turniersportprüfung gem. den Prüfungsrichtlinie n PV (Paso Pferde Verband), IGV 
(Internationale Gangpferdevereinigung), PPE (Paso P eruano Europa) und PFAE 
(Paso Fino Association Europe) 

Alternativ zur Eigenleistungsprüfung im Feld gilt die Leistungsprüfung auch dann als abge-
legt, wenn die Hengste und Stuten ab dem 6. Lebensjahr Erfolge in Turniersportprüfungen 
nachweisen können. Die Turniersportprüfung wird in Anlehnung zur Sportordnung der IGV, 
PPE, PV und PFAE als Arbeitsprüfung (mindestens Bronze: Streckenritt, Gangprüfung und 
Rittigkeitsprüfung oder Trail) durchgeführt. 
 

Folgende Turniersportergebnisse werden berücksichtigt: 
• Mindestgesamtnote für Hengste: 6,5; keine Einzelnote unter 5,0 
• Mindestgesamtnote für Stuten: 6,0; keine Einzelnote unter 5,0 

§ 710g Weitere Bestimmungen zum Paso Pferd 
Prefix-/Suffixregelung für Ponys, Kleinpferde und s onstige Rassen 
Als Prefix/Suffix wird ein dem Pferdenamen vorangestelltes/nachgestelltes Wort bezeichnet. 
Es soll eine auf die Zuchtstätte oder den Züchter bezugnehmende Bedeutung haben und 
darf ausschließlich für von dieser Zuchtstätte oder diesem Züchter gezogene Pferde ver-
wendet werden. Missverständliche Begriffe können abgelehnt werden. 
 

Das Prefix/Suffix ist vom Züchter für seine Zuchtstätte ausschließlich bei der FN zu beantra-
gen. Ist das Prefix/Suffix über die FN beim Central Prefix Register eingetragen, so ist es au-
tomatisch Eigentum des Antragstellers und darf von keinem anderen Züchter benutzt wer-
den. Es ist dann innerhalb aller diesem Register angeschlossenen Züchtervereinigungen 
geschützt. Das Prefix/Suffix muss für alle Ponys oder Kleinpferde des Züchters, bei denen er 
als Züchter in der Zuchtbescheinigung aufgeführt ist, benutzt werden. 
 

Prefixe/Suffixe, die bislang von den Züchtervereinigungen nur regional für die Zuchtstätte 
registriert wurden, werden nicht automatisch in das CPR (Central Prefix Register) übernom-
men, sondern müssen vom Züchter erneut über die Deutsche Reiterliche Vereinigung bean-
tragt werden.  
 

Das Prefix/Suffix muss mindestens drei und darf höchstens 20 Buchstaben umfassen und 
sollte möglichst aus einem Wort bestehen.  
 

Ist ein Name mit einem registrierten Zuchtstättennamen verbunden, so ist dieser bei Eintra-
gung in ein Zuchtbuch ohne Änderungen oder Ergänzungen zu übernehmen.  
 

Abstammungsüberprüfung bei Eintragung von Hengsten in das Zuchtbuch 
Hengste werden bei Ersteintragung für diese Rasse nur in das Zuchtbuch (außer Anhang) 
eingetragen, wenn die väterliche und mütterliche Abstammung mittels DNA-Profil bestätigt 
ist. Gemäß § 15 der ZBO ist zur Eintragung von Hengsten grundsätzlich eine DNA-
Typenkarte vorzulegen. 


